
Reglement für die Regionale Musikschule Muri+ 

vom 22. und 29. November 2021 

Inhaltsverzeichnis Seite 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 2 
Grundsatz 2 
Aufgabe 2 
Schüler 2 

II. ORGANISATION 3 
Gemeinderat Muri 3 
Musikschulkommission 3 
Musikschulleitung und -administration 4 
Musiklehrer 4 
Abteilung Finanzen 5 

III. UNTERRICHT 5 
Freiwilligkeit / Instrumentenwahl / Zusammenspiel 5 
Schuljahr / Ferien / Lektionsdauer 6 
An- und Abmeldung 6 
Absenzen / Rückerstattung 6 
Räumlichkeiten / Instrumente 6 

IV. FINANZIERUNG 7 
Grundsatz 7 
Rechnungsstellung / Geschwisterrabatt / Reduktion und Erlass von Elternbeiträgen 7 
Haftung bei Schäden 8 

V. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 8 
Beschwerdeweg 8 
Inkrafttreten 8 



Die Gemeindeversammlungen der unterzeichnenden Einwohnergemeinden, 
gestützt auf § 20 Abs. 2 lit. i des Gesetzes über die Einwohnergemeinden vom 
19. Dezember 1978, erlassen Folgendes: 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§1 

Grundsatz 'Die Einwohnergemeinden von Aristau, Beinwil, Geltwil, Merenschwand, 
Mühlau und Muri (nachfolgend „Vertragsgemeinden") bieten Musikunterricht 
an und führen dazu die Regionale Musikschule Muri+ (nachfolgend „Musik-
schule"). 

2Dieses Reglement bildet zusammen mit dem Gemeindevertrag die Rechts-
grundlage dafür. 

3Alle Berufs- und Funktionsbezeichnungen in diesem Reglement beziehen 
sich auf beide Geschlechter. 

4Wo dieses Reglement den Begriff „Eltern" verwendet, ist der gesetzliche Ver-
treter gemeint. 

§2 

Aufgabe 'Die Musikschule vermittelt den Schülern eine qualifizierte musikalische Aus-
bildung durch Erteilen von Musikunterricht, Pflege des Zusammenspiels, Chor-
gesang usw. Die Musikschule fördert die Freude und das Verständnis zur Mu-
sik und leistet damit einen Beitrag an das kulturelle Leben in den Gemeinden. 
In der Regel wird der Unterricht in der Wohnsitzgemeinde des Schülers erteilt. 

2Die Musikschule sorgt dafür, dass der lehrplanmässige Musikunterricht ab der 
6. Klasse der Volksschule im Sinne der kantonalen Verordnung über den In-
strumentalunterricht erteilt wird. 

§3 

Schüler 'Das Angebot der Musikschule richtet sich an Schüler ab der 1. Klasse der 
Volksschule sowie Jugendliche in Ausbildung bis zum vollendeten 18. Lebens-
jahr mit Wohnsitz in einer der Vertragsgemeinden. 

2Personen, die nicht unter Abs. 1 fallen, können an der Musikschule unterrich-
tet werden, wenn sie die Kosten vollumfänglich übernehmen und das ge-
wünschte Fach und die Unterrichtsräume noch frei sind. Dieser Unterricht ist 
nicht subventioniert, d. h. Vertragsgemeinden der Musikschule dürfen daraus 
keinerlei Kosten entstehen. 
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II. ORGANISATION 

§4 

Gemeinderat Muri 'Das Gesamtbudget wird vom Gemeinderat Muri auf Antrag der Musikschul-
kommission erstellt. Es wird von der Gemeindeversammlung Muri genehmigt. 

2Der Gemeinderat Muri gibt den angeschlossenen Gemeinden jeweils bis 
Ende Juli die zu budgetierenden Kostenanteile bekannt und begründet wesent-
liche Änderungen. 

3Der Gemeinderat Muri ist Anstellungsbehörde für Musiklehrpersonen, Musik-
schulleitung und Musikschulsekretariat. Er entscheidet auf Vorschlag der Mu-
sikschulkommission über Anstellungen und weitere personalrechtliche Be-
lange von hoher Tragweite. 

4Der Gemeinderat Muri ist Beschwerdeinstanz bei Disziplinarfällen und Ein-
sprachen gegen Entscheide der Musikschulleitung. Er entscheidet auf Vor-
schlag der Musikschulkommission. 

§5 

Musikschulkommis- 'Die Musikschulkommission, deren Amtsdauer jener des Gemeinderates ent-

 

sion spricht, besteht aus je einem Delegierten des Gemeinderates pro Vertragsge-
meinde. Sieht die Kompetenzordnung der jeweiligen Vertragsgemeinde dies 
so vor, muss die delegierte Person nicht zwingend ein Mitglied des Gemeinde-
rates sein. 

Die Musikschulleitung sowie eine aus der Lehrerschaft der Musikschule ge-
wählte Lehrervertretung haben Einsitz. Sie sind beide nicht stimmberechtigt. 

2Die Musikschulkommission konstituiert sich selbst. Dies gilt auch für das Amt 
des Präsidenten. 

3Die Musikschulkommission hat folgende Aufgaben: 
a) Aufsicht über die Musikschule und strategische Führung. 
b) Unterstützen und Beraten der Musikschulleitung in ihren Aufgaben und Ent-

scheidungen. 
c) Behandlung von Disziplinarfällen und Einsprachen gegen Entscheide der 

Musikschulleitung. Die Musikschulkommission gibt in den entsprechenden 
Fällen dem Gemeinderat Muri als Beschwerdeinstanz einen Vorschlag ab. 
Besteht zwischen Musikschulkommission und Beschwerdeinstanz keine 
Übereinstimmung, geht das Geschäft an die Musikschulkommission zurück. 

d) Vorbereiten der Anstellung von Musiklehrpersonen und Musikschulleitung. 
Für die Wahl der Musiklehrpersonen und der Musikschulleitung gibt die Mu-
sikschulkommission der Anstellungsbehörde einen Vorschlag ab. Besteht 
zwischen Musikschulkommission und Anstellungsbehörde keine Überein-
stimmung, geht das Geschäft an die Musikschulkommission zurück. 

e) Vorbereiten weiterer personalrechtlicher Entscheide von hoher Tragweite, 
welche Musiklehrpersonen, Musikschulleitung und Musikschulsekretariat 
betreffen (v.a. formelle Abmahnung wegen mangelnder Leistung, Beurlau-
bung, ordentliche Kündigung, einseitige fristlose Aufhebung des Anstel-
lungsverhältnisses, Aufhebung des Anstellungsverhältnisses im gegensei-
tigen Einvernehmen, Freistellung). Die Musikschulkommission gibt in den 
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entsprechenden Fällen der Anstellungsbehörde einen Vorschlag ab. Be-
steht zwischen Musikschulkommission und Anstellungsbehörde keine 
Übereinstimmung, geht das Geschäft an die Musikschulkommission zurück. 

f) Erstellen der Pflichtenhefte von Musiklehrpersonen, Musikschulleitung und 
des Musikschulsekretariats. 

g) Erstellen des jährlichen Budgets (Kalenderjahr) und Bestimmung der Eltern-
beiträge, siehe §13.2. 

h) Koordination und Information zwischen der Musikschulleitung und den Ver-
tragsgemeinden. 

i) Behandeln der ihr durch die Gemeinden zugewiesenen Geschäfte. 

4Die Entschädigung der Musikschulkommission richtet sich nach den Ausfüh-
rungsbestimmungen zum Personalreglement der Gemeinde Muri. 

Musikschulleitung 'Die Musikschule untersteht der Musikschulleitung. Diese ist direkt dem Präsi-

 

und -administration denten der Musikschulkommission unterstellt. 

2Die Anstellungsbehörde für die Musikschulleitung ist der Gemeinderat Muri. 
Die Anstellungsbedingungen entsprechen denen der Musiklehrer, siehe § 7 
Abs. 3 und 4. 

Die Besoldung der Musikschulleitung entspricht der Spalte "Schulleitung VS" 
der kantonalen Lohntabelle, welche im Jahr 2014 der Lohnstufe 12 entspricht. 

3Die Anstellungsbehörde für das Musikschulsekretariat ist der Gemeinderat 
Muri. Das Musikschulsekretariat untersteht der Musikschulleitung. 

4Über die Anschaffung von neuen Instrumenten und neuer Infrastruktur ent-
scheidet die Musikschulleitung im Rahmen des zur Verfügung stehenden Bud-
gets. 

Musiklehrer 'Die Anstellungsbehörde für die Musiklehrer ist der Gemeinderat Muri. 

2Die Aufgaben der Musiklehrer sind im jeweiligen Pflichtenheft beschrieben. 

3Für die Anstellung der Musiklehrer gelten — mit Ausnahme ihrer sich auf die 
Versicherungen beziehenden Bestimmungen — sinngemäss die kantonalen Er-
lasse. Sie sind im Arbeitsvertrag näher bezeichnet. 

Für die Lohnberechnung des Gemeindepensums gilt ein bestimmter Prozent-
satz auf Basis der Lohnhöhe des kantonalen Ansatzes für den Instrumental-
unterricht an der Volksschule. Dieser Prozentsatz ist ebenfalls im Arbeitsver-
trag festgehalten. 

Sollten die kantonalen Bestimmungen von den Bestimmungen dieses Regle-
ments oder des Pflichtenheftes abweichen, kommen letztere zur Anwendung. 

4Hinsichtlich der Versicherungen des Gemeindelohnes gelten die jeweiligen 
entsprechenden Bestimmungen des Personalreglementes der Einwohnerge-
meinde Muri vom 19. September 2013 oder — im Falle seiner Aufhebung — die 
jeweiligen Folgeerlasse. Für die berufliche Vorsorge ist die Musikschule der 
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Pensionskasse Musik und Bildung (früher „Gemeinschaftliche Vorsorgestif-
tung VMS/SMPV") angeschlossen. 

Für den kantonalen Lohn-Anteil kann der Kanton andere Versicherungen fest-
legen. 

5Das Pensum des Musiklehrers wird bestimmt durch die angemeldete Unter-
richtsdauer der Schüler innerhalb des Rahmenarbeitsvertrages. 

6Liegen für ein Fach keine Anmeldungen vor, wird der Arbeitsvertrag aufgelöst. 
Kann dabei die 3-monatige Kündigungsfrist nicht eingehalten werden, kommt 
die Auflösung des Arbeitsvertrages auf Ende des folgenden Semesters zu-
stande. 

'Bei vorzeitigem Austritt eines Schülers während des Schuljahres erfolgt die 
Lohnzahlung für das entsprechende Pensum bis zum Ende des Semesters. 

8Für Absenzen der Lehrpersonen gilt § 41 des VALL. Ausfälle aus anderen 
Gründen müssen in Absprache mit den Eltern und der Musikschulleitung vor-
bzw. nachgeholt werden. 

Abteilung Finanzen 'Die Rechnungsführung (Versicherungswesen, Entschädigungs- und Lohn-
zahlungen gemäss Meldung der Musikschulleitung, Führung der Betriebsrech-
nung und Erstellung des Jahresabschlusses mit Kostenverteilung) obliegt der 
Abteilung Finanzen Muri. 

2Die Einwohnergemeinde Muri stellt den Vertragsgemeinden jeweils Mitte des 
ersten und des zweiten Schulsemesters Teilrechnungen zu. Die definitive Ab-
rechnung folgt nach Vorlage des Jahresabschlusses bis Mitte Februar des 
Folgejahres. Abgerechnet wird nach bezogenen Lektionen (Minuten) der in 
den Vertragsgemeinden wohnhaften Schüler. Die auf die Gemeinden zu ver-
teilenden Kosten errechnen sich anhand der Nettokosten der Musikschule. 

3Für das Inkasso der Elternbeiträge sind die einzelnen Vertragsgemeinden zu-
ständig. Die entsprechenden Daten erhalten sie vom Musikschulsekretariat. 

III. UNTERRICHT 

Freiwilligkeit / Instru- 'Der Besuch des von der Musikschule angebotenen Musikunterrichtes ist frei-
mentenwahl / Zusam- willig. Das Angebot der Musikschule wird jeweils zusammen mit dem Anmel-

 

menspiel deformular publiziert. 

2Die Wahl des Instrumentes ist im Rahmen des Angebotes frei; die Musiklehrer 
stehen Eltern und Schülern beratend zur Seite. 

3Das gemeinsame Musizieren wird nach Möglichkeit durch verschiedene Arten 
des Zusammenspiels gefördert, zum Beispiel in Form von Ensembles und 
Schülerorchester. Den Entscheid über ein Zustandekommen eines Ensembles 
von den Klassen 1-5 fällt die Musikschulkommission. 
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§ 10 

Schuljahr / Ferien / 'Das Schuljahr an der Musikschule entspricht jenem der Volksschule und um-

 

Lektionsdauer fasst pro Schüler und Semester mindestens 18 Unterrichtseinheiten. Gesetzli-
che Feiertage gelten als erteilte Lektionen. 

Bezüglich Ferien und freier Tage gelten an der Volks- und der Musikschule die 
gleichen Regelungen. 

2Während den Schulferien sowie an Sonn- und Feiertagen findet kein Unter-
richt statt. 

3Der Musiklehrer kann nach den Sommerferien eine Einteilungswoche oder 
stattdessen während dem Schuljahr eine externe Weiterbildung auf Antrag an 
die Musikschulleitung einplanen. Die Wahl des Lehrers ist der Schulleitung so-
wie den Eltern frühzeitig mitzuteilen. 

§11 

An- und Abmeldung 'Die Anmeldung eines Schülers für den jeweiligen Musikunterricht gilt für ein 
Semester. Sie verlängert sich automatisch bis zum Ende des Schuljahres, 
wenn der Vertrag nicht bis zum 15. Dezember eines Jahres gekündigt wird. 

2Bei Austritt im Laufe eines Semesters, bei einem Umzug oder bei verspäteter 
Austrittserklärung werden der Elternbeitrag und der Gemeindebeitrag nicht zu-
rückerstattet. 

§12 

Absenzen / Rücker- 'Bei längerer Krankheit eines Schülers und unter Vorlage eines ärztlichen 
stattung Zeugnisses erfolgt eine Rückerstattung für jene Dauer, um welche die Absenz 

vier Unterrichtseinheiten übersteigt. 

2Fehlt ein Schüler infolge anderweitiger Gründe (Klassenlager, Schulreise, ...), 
besteht kein Anspruch auf Kompensation oder Rückerstattung versäumter Un-
terrichtszeit. Kann ein Schüler, eine Schülerin den Unterricht nicht besuchen, 
bitten wir um frühzeitige Abmeldung beim Musiklehrer. Eine Rückerstattung 
erfolgt nicht. 

3Bei Absenzen eines Musiklehrers, die mehr als 3 Wochen dauern (Militär, 
Mutterschaft, Krankheit, Unfall usw.) ist die Musikschule um Vertretung be-
müht. Sollten wegen einer Lehrerabsenz am Ende eines Semesters weniger 
als 18 Unterrichtseinheiten erteilt worden sein, erfolgt mit der Rechnung des 
folgenden Semesters eine Gutschrift bzw. eine Rückerstattung. Gesetzliche 
Feiertage gelten dabei als erteilter Unterricht. 

4Das Instrument sowie das Notenmaterial sind von den Eltern auf eigene Kos-
ten anzuschaffen und zu unterhalten. 

§ 13 

Räumlichkeiten / In- 'Die Vertragsgemeinden stellen die für den Musikunterricht notwendigen 
strumente Räume und Einrichtungen kostenlos zur Verfügung. Sollte eine Gemeinde 

keine Möglichkeit haben den Unterricht vor Ort abzuhalten, kann der Unterricht 
auch in einer anderen Vertragsgemeinde durchgeführt werden. 
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2Die durch die Schüler nicht transportierbaren Instrumente (z.B. Klavier, 
Schlagzeug, Xylophon, Keyboard, usw.) werden für den Unterricht von der Mu-
sikschule zur Verfügung gestellt und unterhalten. Die Musikschule darf diese 
Instrumente im Rahmen von Anlässen der Musikschule auch an den Standor-
ten der anderen Vertragsgemeinden verwenden. 

3Bei einem allfälligen Austritt einer Vertragsgemeinde aus der gemeinsamen 
Musikschule werden keine Rückerstattungen für die Anschaffung von Instru-
menten ausbezahlt. Die Musikschule mit den verbleibenden Vertragsgemein-
den bleibt Eigentümer. 

IV. FINANZIERUNG 

§14 

Grundsatz 'Die Finanzierung der Musikschule erfolgt einerseits durch die Vertragsge-

 

meinden und andererseits durch einen Elternbeitrag. 

Bei Personen, die nicht unter § 3 Abs. 1 genannt sind, erfolgt keine Finanzie-
rung durch die Vertragsgemeinden. 

2Die Kosten der Musikschule werden grundsätzlich zu 45-55 % durch Eltern-
beiträge finanziert. Allfällige Differenzen gehen zu Gunsten oder zu Lasten der 
Vertragsgemeinden. 

3Der Elternbeitrag für alle vom Kanton subventionierten Instrumente ist für 
gleich lange Unterrichtseinheiten und für Schüler aller Stufen nach § 3 Abs. 1 
und für das Einzugsgebiet der Musikschule identisch. 

4Die Vertragsgemeinde übernimmt keinerlei Kosten im Zusammenhang mit 
dem Transport von Schülern zwischen ihrem Wohn-, Aufenthalts- oder 
Schulort zu dem Ort des Musikunterrichts. 

§ 15 

Rechnungsstellung / 'Die Rechnungen der Elternbeiträge werden jeweils nach Semesterbeginn von 
Geschwisterrabatt / den Vertragsgemeinden verschickt. 
Reduktion und Erlass 
von Elternbeiträgen 

2Besuchen aus der gleichen Familie drei oder mehr Schüler den Unterricht an 
der Musikschule, so müssen für den ältesten und den zweitältesten Schüler 
der volle und für die jüngeren Schüler nur der halbe Elternbeitrag bezahlt wer-
den. Gruppenunterricht, Zweitinstrument sowie Erwachsenenunterricht wer-
den dabei nicht mitgezählt. 

3In finanziellen Härtefällen ist es möglich, eine Reduktion des Elternbeitrages 
zu beantragen. Zuständig ist der Gemeinderat am Wohnsitz des Schülers. Der 
Ausfall geht zu Lasten der Wohnsitzgemeinde des Schülers. 
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§ 16 

Haftung bei Schäden Bei Beschädigungen von Instrumenten, welche in den Räumen der Musik-
schule untergebracht sind und in deren Eigentum stehen, haftet der Verursa-
cher bzw. sein gesetzlicher Vertreter. 

V. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§17 

Beschwerdeweg 'Gegen Anordnungen und Entscheide der Musikschulleitung kann beim Ge-
meinderat Muri innert 30 Tagen seit Eröffnung schriftlich Einsprache geführt 
werden. Die Eingabe muss den Sachverhalt darlegen, einen Antrag sowie eine 
Begründung enthalten. 

2Gegen Entscheide des Gemeinderats Muri kann innert 30 Tagen beim Be-
zirksschulrat Muri schriftlich Beschwerde geführt werden. 

§18 

Inkrafttreten 'Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2022 in Kraft und ersetzt das Reglement 
vom 1. August 2016. 

2Änderungen an diesem Reglement bedürfen der Zustimmung der Gemeinde-
räte aller angeschlossenen Gemeinden. 

Zugestimmt mit Beschluss der Gemeinderatssitzung vom 22. November 2021 

S,1AN.2M 
5630 Muri . ........2...................... 

Namens des-Gemeinderates Muri 

, Gemeindepräsident Severin Bättig, Gemeindeschreiber 

Zugestimmt mit Beschluss der Gemeinderatssitzung vom 22. November 2021 
1 . f1F7 7n91 

5628 Aristau .............................. . 

Name s Gemeinderates Aristau 

ne Meier, Gemeindeammann  

EINO` 
\ 

1. 

K 
Patricia Winterberg, Ge ein rin 
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Zugestimmt mit Beschluss der Gemeinderatssitzung vom 22. November 2021 

5637 Beinwil (Freiamt), ...2 0. Dez. 2021 
C>

,Elwp 

Namens des Gemeinderates Beinwil (Freiamt) w f j z/ 

1rr 

\ 

Albert Betschart-Schriber, Gemeindeammann Serena Spiess-Rima, Gemeindeschreiberin 

Zugestimmt mit Beschluss der Gemeinderatssitzung vom 29. November 2021 

2 1. Dez. 2021 
5637 Geltwil . .............................. 

Namens des Gemeinderates Geltwil 

Felix Enzler, Gemeindeammann 
Skqo 

Susanne Zem , Gemeindeschreiberin 

Zugestimmt mit Beschluss der Gemeinderatssitzung vom 22. November 2021 

5634 Merenschwand, ...1.°..ran, 2022 ............... 

Namens des Gemeinderat s Merenschwand  

R___ 
o. 

ainer H li 
Gern i deammann Othmar Zihlmann, Gemeindeschreibe ',, 

2O 

NscN~~ 

Zugestimmt mit Beschluss der Gemeinderatssitzung vom 22. November 2021 

5642 Mühlau, ..Z.0..Jan...2Q22........ 

Namens des Gemeinderates Mühlau 

Oliver Stöckli, Gemeindeammann 
n Thomas Isler, Gemeindeschreiber 
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